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Reingers, am 31.03.2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Reingers hat in der öffentlichen Sitzung am 27.03.2026 folgende 

VERORDNUNG

über die Freigabe der Aufschließungszone BW-A1 auf den Grundstücken Nr. 853/1, 853/2, 853/3, 856/1, 856/2, 856/3 der Katastralgemeinde Reingers beschlossen:

§ 1
Gemäß § 16 Abs. 4 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 in der derzeit geltenden Fassung wird das im Flächenwidmungsplan ausgewiesene Bauland-Wohngebiet – Aufschließungszone BW-A1 in der KG Reingers zur Änderung der Grundgrenzen und Bebauung freigegeben.

§ 2
Die bei der Sitzung des Gemeinderates am 09.12.2016 festgelegte Freigabebedingung „Erstellung eines Teilungsplanentwurfes der eine ökonomische Bebauung (mind. 10 Bauplätze) sicherstellt, sowie die Sicherstellung der Herstellung der technischen Infrastruktur (Ver- und Entsorgung, Verkehrserschließung)“, wurde erfüllt (siehe Teilungsplan GZ 9205 vom 17.06.2021 des Vermessungsbüros Weißenböck-Morawek).

§ 3
Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.


Der Bürgermeister



Andreas Kozar
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